
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/4/4 1Ob41/83
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 Veröffentlicht am 04.04.1984

Norm

B-VG Art118

B-VG Art132

Rechtssatz

Die Säumnisbeschwerde gemäß Art 132 B-VG kann auch in Rechtsangelegenheiten erhoben werden, die in den

eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fallen.
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